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Die Regionaldirektorin 

 
 

D r u c k s a c h e  N r . :  1 3 / 1 8 6 3 - 1  
 
 
 
 

  17.09.2020 

Fraktionsanfrage Antwort öffentlich 

 
 
Beratungsfolge Beratungsstatus Sitzung am TOP 
Verbandsversammlung zur Kenntnis 25.09.2020  

 
 
Betreff: Antwort der Verwaltung auf die Anfrage der CDU-Fraktion 

Vergütung nebenamtliche Geschäftsführertätigkeiten 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Verbandsversammlung nimmt die Antwort der Verwaltung zur Kenntnis. 
 
 
Begründung: 
 
1. In welchen Beteiligungsgesellschaften entsendet die RVR-Verwaltung nebenamtli-

che Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer? 

 

Zum Stand 09/2020 sind in folgenden Gesellschaften Geschäftsführerinnen und Ge-

schäftsführer im Nebenamt bestellt: 

— Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH 

— Betreibergesellschaft Silbersee II Haltern am See mbH 

— Ruhrwind Herten GmbH 

— Ruhr Tourismus GmbH 

— TER TouristikEisenbahnRuhrgebiet GmbH 

— Abfallwirtschaft metropoleruhr GmbH 

— Business Metropole Ruhr GmbH 

— Revierpark Gysenberg Herne GmbH 

— Revierpark Wischlingen GmbH 

— Freizeitzentrum Xanten GmbH 

— IGA Metropole Ruhr 2027 gGmbH 
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2. Wie ist die Vergütung dieser nebenamtlichen Geschäftsführungen geregelt? 

 
Die Vergütungsvereinbarungen sind Bestandteil des jeweiligen Geschäftsführungs-
vertrages. Die entsprechenden Geschäftsführungsverträge werden zwischen den Ge-
sellschaften (Aufsichtsratsvorsitz bzw. Gesellschafterversammlungsvorsitz) und den 
Geschäftsführungen beraten und abgeschlossen. Die Verträge liegen der Beteili-
gungssteuerung sowie der Personalverwaltung zum Teil vor. 

 
3. Gibt es ein einheitliches Vergütungsmodell? Wenn ja, in welcher Höhe ist die Ver-

gütung bemessen? Wenn nein, mit welcher Begründung gibt es in welcher Beteili-

gungsgesellschaft Abweichungen? 

 
In den verschiedenen Gesellschaften gibt es kein einheitliches Vergütungsmodell. Die 
Vereinbarung über die Höhe der Vergütung liegt in der Verantwortung der / des je-
weiligen Vorsitzenden des Kontrollgremiums (Aufsichtsrat bzw. Gesellschafterver-
sammlung). Die Spanne der Vergütung für die Geschäftsführung liegt zwischen 0 € 
und 585 € pro Monat. In neun Gesellschaften erfolgt die Vergütung im Rahmen einer 
„geringfügigen Beschäftigung“ mit regelmäßig nicht mehr als 450 € pro Monat. Die 
individuellen Vergütungen der Geschäftsführungen sind im Beteiligungsbericht des 
Regionalverbandes Ruhr aufgeführt. 

 
 
Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen: 
 

1. Teilergebnisplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ; Vorgangs-Nr.       
Teilergebnisplan Lfd. HH-Jahr 2021 2022 2023 2024 ff. 
Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und Zinsaufwand 
(6 % p. a. vom investiven Eigenanteil) 

                              

Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2021 2022 2023 2024 ff. 

Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und Zinsauf-
wand (6 % p. a. vom investiven Ei-
genanteil) 

                              

Summe                               
Abweichungen1                               

 
2. Teilfinanzplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ; Investitions-Nr.       

Teilfinanzplan Lfd. HH-Jahr 2021 2022 2023 2024 ff. 
Einzahlungen                               
Auszahlungen                               
Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2021 2022 2023 2024 ff. 

Einzahlungen                               
Auszahlungen                               

Summe                               
Abweichungen1                               

1  Positiver Wert = Nachveranschlagung bzw. Deckung erforderlich 
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3. Auswirkungen 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist nicht erforderlich (Haushaltsverbesserung/-neutralität). 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist erforderlich (Haushaltsverschlechterung). Erläuterungen siehe unten. 

 Folgewirkungen sind in dem o. g. Bedarf berücksichtigt.

Erläuterungen:      

 
4. Bilanz 

Veräußerungsgewinne bzw. -verluste können gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW zu zusätzli-
chen finanziellen Auswirkungen in der Bilanz führen. 

 Keine Auswirkungen, weil keine Veräußerungsgewinne bzw. -verluste entstehen. 

 Die finanziellen Auswirkungen aus Veräußerungsgewinnen bzw. -verlusten werden in den 
Erläuterungen dargestellt.

Erläuterungen:      

 
 
Sachbearbeiter/in Referat / Referats-

leiter/in 
Bereich / Beigeord-
nete/r 

Regionaldirektorin 
Karola Geiß-Netthöfel 

Schlüter, Markus Schlüter, Markus Bereich II Wirt-
schaftsführung 

 

Akt.zeichen Schlüter, Markus  
   

 
 


